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Bekanntmachung  
Der Stadt Eltville am Rhein 

 

Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebs Betriebshof der Stadt Eltville am Rhein 

 
I. Behandlung des Jahresergebnisses 
 
 

Aufgrund § 27 Abs. 3 Hessisches Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) in der Fassung vom 09. 
Juni 1989 (GVBl. I S 154) hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2019 den Jahres-
abschluss 2018 des Eigenbetriebes Betriebshof festgestellt und beschlossen, den Jahresge-
winn, in Höhe von 38.963,73 € den Rücklagen zu zuführen. 
 

II. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
Für den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Betriebshof zum 31.12.2018 erteilte die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Willitzer Baumann Schwed folgenden uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk: 
 
Prüfungsurteile 
 
Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –
geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht des Eigenbetriebs Betriebshof Oestrich-
Winkel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 
 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks weitgehend beschrieben. 



Ich bin von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass 
die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend sind, um als Grundlage für meine Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsorgans für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da-
für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines La-
geberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für Aussagen im Lagebericht 
einbringen zu können. 
 
Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses des Eigenbetriebs, zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein  zutreffendes Bild von der Lages des Eigen-
betriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-
ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesent-
liche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftliche Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 



 
Die Website des IDW enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weiterge-
hende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. 
Diese Beschreibung ist Bestandteil meines Bestätigungsvermerks. 
 
Wiesbaden, 22. Mai 2019 
 
Dipl.-Betriebsw. (FH) Frank Schwed 
Wirtschaftsprüfer  
 
III. Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 4 EigBGes 
 
Der o.g. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Behandlung 
des Jahresergebnisses 2018 des Eigenbetriebs Betriebshof sowie der Bestätigungsvermerk 
der Abschlussprüfer werden hiermit gem. § 27 Abs. 4 EigBGes öffentlich bekanntgemacht. 
 
IV. Öffentliche Auslegung 
 
Der Jahresabschluss 2018 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der Lagebe-
richt des Eigenbetriebs Betriebshof liegen gem. § 27 Abs. 4 Satz 4 EigBGes an folgenden 
Tagen: 
 
Montag, 27. Januar 2020 
Dienstag, 28. Januar 200 
Mittwoch, 29. Januar 2020 
Donnerstag, 30. Januar 2020 
Freitag, 31. Januar 2020 
Montag, 03. Februar 2020 und 
Dienstag, 04. Februar 2020 
 
jeweils in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr in der Geschäftsstelle Bürger-
zentrum Oestrich, Paul-Gerhardt-Weg 1, 65375 Oestrich-Winkel, 1.Stock, Zimmer 140 

 
öffentlich aus. 
 
Auf die Auslegung wird besonders hingewiesen. 
 
Eltville am Rhein, den 21.01.2020 
 
Eigenbetrieb Betriebshof 
Betriebsleitung 
- Frank Kirsch - 
 


